
Muster für Austritt gem. § 23a Abs. 3 AngG      M15 
 
 
Einschreiben! 
 
 
Vorname  Nachname     Ort,  Datum  
 
....................................................     ......................., .................. 
Adresse 
 
............................................................. 
............................................................. 
 
 
ArbeitgeberIn 
 
....................................... 
 
....................................... 
 
........................................ 
 
 
Betrifft: Austritt aufgrund der Geburt eines Kindes 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bin bei Ihnen seit........................................ als .................................... beschäftigt. Die 
Geburt meines Kindes erfolgte am.................................... . Am ...................... habe ich eine 
Karenz bis zum ...................... mitgeteilt. Innerhalb offener Frist teile ich Ihnen mit, dass ich 
mit sofortiger Wirkung aus meinem Arbeitsverhältnis austrete. 
 
Ich ersuche um Kenntnisnahme und Erstellung der Abrechnung und verbleibe  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
........................................ 
 
Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
Information für Eltern: 

 



Während einer Karenz kann ein Austritt gem. § 23a AngG erklärt werden. Es gebührt die 

halbe gesetzliche Abfertigung, wenn das Arbeitsverhältnis (ohne Karenz) mindestens 5 Jahre 

gedauert hat und der Austritt längstens 3 Monate vor dem Ende der jeweiligen Karenz erklärt 

wird. Die Abfertigung beträgt bei einer Dauer des Arbeitsverhältnisses von 5 bis 10 Jahren 

1,5 Monatsentgelte, bei einer Dauer von 10 bis 15 Jahren 2 Monatsentgelte und ab 

Vollendung des 15. Jahres 3 Monatsentgelte. Der Austritt beendet das Arbeitsverhältnis sofort 

und es wird daher auch die Abfertigung umgehend fällig. (Achtung: Gilt nur für 

Arbeitsverhältnisses, die vor dem 1.1.2003 begonnen wurden und daher dem „alten“ 

Abfertigungsrecht unterliegen!) 

Der Austritt ist nur bei einer Karenz nach MSchG oder VKG möglich und hat daher 

spätestens 3 Monate vor dem 2. Geburtstag des Kindes zu erfolgen.  

Achtung: Die Karenzdauer ist auch bei Teilung zwischen den Eltern und auch bei einer 

Verlängerung mit dem 2. Geburtstag des Kindes beschränkt. Unabhängig davon kann das 

Kinderbetreuungsgeld bis zum 30. Lebensmonat (36. Lebensmonat) bezogen werden. 

(Beachte die Zuverdienstgrenze!) 

 
 
 
 
 


